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MANDANTENINFORMATION

GmbH-Gesellschafter/-Geschaftsfuhrer

1. Zur Drittwirkung der gegen eine Organgesellschaft ergangenen Steuerfestsetzung

Ist eine Steuerfestsetzung fiir eine Organgesellschaft ergangen, hat diese Drittwirkung. Das hat zur Folge, dass
der Organtrager keinen Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen geltend machen kann, die von Dritten liber die
Organgesellschaft bezogen wurden.

Hintergrund

Der Architekt A war in den Jahren 2008 und 2009 Geschaftsfiihrer und Alleingesellschafter zweier GmbHs
(Planungs-GmbH, Projekt-GmbH). Zwischen A als Organtrager und den GmbHs als Organgesellschaften lag eine
umsatzsteuerliche Organschaft vor.

A war aullerdem an 3 KGs als einziger Kommanditist sowie Alleingesellschafter und Geschaftsfihrer der
Komplementar-GmbH beteiligt. Zwischen dem Unternehmen des A einschlieRlich der zum Organkreis gehdrenden
2 GmbHs und den 3 KGs wurden Leistungen gegen Entgelt ausgetauscht.

Die Umsatzsteuer-Festsetzungen gegeniiber den 3 KGs wurden jeweils formell und materiell bestandskraftig. Sie
wiesen zum Teil Vorsteuererstattungen aus.

Im Jahr 2013 beantragte A die Anderung seiner Umsatzsteuer-Festsetzungen 2008 und 2009, da er aufgrund einer
geanderten Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs auch Organtrager der 3 KGs war. Das Finanzamt lehnte dies ab,
da eine Anderung zugunsten des A nur méglich war, wenn die Steuerfestsetzungen bei den KGs noch dnderbar
waren. Dies war aber nicht der Fall, da fiir alle 3 KGs Festsetzungsverjahrung eingetreten war.

Das Finanzgericht gab der Klage statt und entschied, dass es auf eine Abanderbarkeit der gegeniliber den KGs
ergangenen Steuerfestsetzungen nicht ankam.

Entscheidung

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf, da das Finanzgericht die Drittwirkung der gegeniiber den
KGs ergangenen Steuerfestsetzungen (Vergitungsbescheide) im Verhaltnis zum Organtrager A nicht beachtet hat.

Nach der gednderten Rechtsprechung handelt es sich bei den 3 KGs um Organgesellschaften. Mit Tochter-
personengesellschaften kann eine Organschaft bestehen. Auch wenn deshalb gegenliber den KGs als
Organgesellschaften keine Steuerfestsetzungen hatten ergehen diirfen bzw. diese rechtswidrig sind, entfalten sie
gleichwohl Wirksamkeit und ergeben eine Drittwirkung gegenliber dem Organtrager. Aus dieser Drittwirkung folgt,
dass die Berlicksichtigung der KGs als Organgesellschaften beim Organtrager ausgeschlossen ist.

Es verstollt gegen Treu und Glauben, wenn der Steuerpflichtige aufgrund einer Rechtsprechungsdnderung eine
Erweiterung seiner bisherigen Rechtsstellung erreichen will, ohne die sich aus der neuen Rechtsprechung
ergebenden negativen Folgen hinzunehmen. Das gilt ebenso im Verhéltnis von Organtrager und Organgesellschaft.
Waren ein Einzelunternehmer und eine KG nach bisheriger Rechtsprechung gesonderte Steuerpflichtige, wahrend
der Einzelunternehmer nach der gednderten Rechtsprechung Organtrager der KG als Organgesellschaft ist, ist es
mit dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht vereinbar, dass bei dem einen Unternehmensteil (hier:
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Organtrager) die bislang fir den anderen Unternehmensteil (hier: KG) festgesetzte Steuervergiitung
beriicksichtigt wird, wahrend eine korrespondierende Anderung der Steuerfestsetzung beim anderen
Unternehmensteil (hier: KG) am Vertrauensschutz in die bisherige Rechtsprechung scheitern soll.

Aufgrund der Drittwirkung steht zwar fest, dass A als Organtrager keinen Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen
geltend machen kann, die tiber die KGs als Organgesellschaften von Dritten bezogen wurden. Jedoch bleibt das
Recht des Organtragers, die Nichtbesteuerung von Innenleistungen geltend zu machen, die er an die
Organgesellschaft erbracht hat, unberiihrt. A ist nicht gehindert, im Verfahren der ihm gegeniliber ergangenen
Steuerfestsetzungen geltend zu machen, dass eine Organschaft vorliegt und er Umsétze, die aufgrund der
Organschaft als nicht steuerbare Innenumsatze anzusehen sind, zu Unrecht versteuert hat.

Der Bundesfinanzhof verwies den Fall an das Finanzgericht zurtick. Dieses hat den Umfang der nicht steuerbaren
Innenumsétze festzustellen.

Private Immobilienbesitzer

1. Installation einer Photovoltaikanlage: Vorsteuerabzug auch fiir Dachreparatur?

Muss ein Dach, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert ist, repariert werden, kann aus den Rechnungen nicht
der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, sondern nur der unternehmerische Nutzungsanteil.

Hintergrund

Der Klager betreibt seit 2009 eine auf dem Dach seines Wohnhauses installierte Photovoltaikanlage. Den damit
erzeugten Strom verkauft er. Bei der Installation der Photovoltaikanlage auf einer Seite des Satteldachs wurde
dieses beschadigt. Dadurch drang Feuchtigkeit ein, was zu weiteren Schaden fiihrte. Erst 2019 stellte der Klager
dies fest und liel die Schaden von einem Dachdecker beheben. Aus dessen Rechnungen machte der Klager den
vollen Vorsteuerabzug geltend, da er von einem ausschlieflich unternehmerischen Leistungsbezug fiir die
Photovoltaikanlage ausging.

Das Finanzamt lehnte den gesamten Vorsteuerabzug ab, da der unternehmerische Verwendungsanteil durch
Stromerzeugung unter der flir den Vorsteuerabzug erforderlichen Mindestnutzung von 10 % lag.

Entscheidung

Die Klage vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Das Finanzamt hatte dem Klager zu Recht den gesamten
Vorsteuerabzug versagt, weil er die Leistungen des Dachdeckers zu weniger als 10 % fiir sein Unternehmen nutzte.
Der Dachdecker fiihrte Werklieferungen fir die gesamte Dachflache aus. Deshalb kommt es fir die erforderliche
unternehmerische Mindestnutzung auf die Verwendung des gesamten Geb&udes unter Einschluss aller Flachen
unter dem Dach und der gesamten Dachflache an.
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MANDANTENINFORMATION

Die Reparatur kam dem gesamten Haus zugute, weil die eindringende Feuchtigkeit geeignet war, das gesamte Haus
zu beschadigen. Daher sind auch die Reparaturkosten dem gesamten Geb&dude zuzurechnen. Einzubeziehen in die
Verhaltnisrechnung zur Feststellung der unternehmerischen Mindestnutzung sind daher die Innenrdume und die
nicht unternehmerisch genutzten Dachflachen. Zwar ist auch das Finanzgericht davon Uberzeugt, dass die
behobenen Schaden ausschliefllich durch die Installation der Photovoltaikanlage entstanden sind. Dies fiihrt jedoch
nicht dazu, dass von einer ausschlielRlich unternehmerischen Nutzung der bezogenen Werklieferung auszugehen
ist. Ein direkter und unmittelbarer zwischen Eingangsumsatz und zum Vorsteuerabzug berechtigenden Ausgangs-
umsatz bedeutet nicht auch eine ausschliefRlich unternehmerische Nutzung.

Sonstige Steuern

1. Erbschaftsteuer: Steuerbefreiung fiir Familienheim gilt nur fiir 1 Objekt

Die Steuerbefreiung fiir ein Familienheim gilt nur fiir eine Wohnung, die der Erblasser bis zu seinem Tod selbst
genutzt hat. Sie kann nicht fiir andere Wohnungen, in denen der Erblasser friiher einmal gelebt hat, in Anspruch
genommen werden.

Hintergrund

Am 19.6.2015 verstarb A, die Mutter des Klagers. Die Erblasserin hatte bis dahin in dem ihr gehérenden und von
ihr gemeinsam mit B — ihrer Tochter und Schwester des Klagers — bewohnten Wohnhaus in X gelebt. Dort war die
Erblasserin auch mit ihrem Wohnsitz gemeldet.

Mit notariell beurkundetem Vertrag vom 8.6.2016 setzten der Klager und seine Schwester die zwischen beiden
bestehende Erbengemeinschaft nach ihrer Mutter dahingehend auseinander, dass der Klager das Haus in Y und
seine Schwester das Haus in X jeweils zum Alleineigentum erhielten. Der Klager und seine Schwester reichten die
Erbschaftsteuererkldarungen ein. Die Schwester des Klagers deklarierte das Haus in X teilweise als steuerbefreites
Familienheim.

Auch der Klager beantragte flir sein Haus in Y die entsprechende Steuerbefreiung. Das Finanzamt gewahrte diese
jedoch nicht und setzte dementsprechend Erbschaftsteuer fest.

Der Klager ist dagegen der Ansicht, dass ihm die Steuerbefreiung als Familienheim flir das Haus in Y zusteht. Eine
Wohnnutzung ware fiir seine Eltern ab 2002 auf Dauer ausgeschlossen gewesen. Ein barrierefreier Umbau des
Hauses war nicht moglich. Deshalb bestanden seinerzeit zwingende Griinde fiir seine Eltern, aus dem Haus
auszuziehen. Er sei dann zum 19.6.2002 selbst in das Haus eingezogen und bewohne es als Erbe seiner Mutter (iber
den Erbfall hinaus weiter selbst.
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Entscheidung

Die Klage hatte bezliglich der Steuerbefreiung fiir ein Familienheim keinen Erfolg. Die tatbestandlichen
Voraussetzungen der Steuerbefreiung als Familienheim sind im Streitfall in Bezug auf das Haus in Y nicht erfiillt.
Das Finanzamt hat dem Klager die Steuerbefreiung als Familienheim zu Recht versagt, weil die Erblasserin das
Haus in Y weder bis zu ihrem Tode zu Wohnzwecken eigengenutzt hat noch der der Eigennutzung gleichgestellte
Ausnahmetatbestand vorgelegen hat. Entscheidend ist, dass die Erblasserin durch ihren Auszug aus ihrem Haus
in Y ihren bis dahin dort befindlichen Hausstand in Y aufgegeben und fiir einen Zeitraum von weit tGber einem
Jahrzehnt einen neuen Hausstand in ihrem weiteren Haus in X begriindet und unterhalten hatte. Hierdurch hatte
die Erblasserin ihren Lebensmittelpunkt nach X verlegt.

Erfillt die zum neuen Lebensmittelpunkt bestimmte Wohnung ihrerseits die Voraussetzungen fiir ein
Familienheim, scheidet die Anwendung der Steuerbefreiung fiir die bisherige Wohnung aus. Der Auszug aus der
bislang eigengenutzten Immobilie unter gleichzeitiger Verlegung des Lebensmittelpunktes in eine andere
eigengenutzte Immobilie ist nicht mit dem vom Gesetzgeber ins Auge gefassten Fall des Umzugs in ein Senioren-
oder Pflegeheim aus zwingenden gesundheitlichen Griinden gleichzustellen. Die Steuerbefreiung als Familienheim
kann schlieRlich auch nur fir ein einziges Objekt in Betracht kommen. Dies gilt sowohl bei gleichzeitiger
Eigennutzung mehrerer Immobilien durch den Erblasser zu seinen Lebzeiten als auch im Falle zeitlich aufeinander
folgender Eigennutzung verschiedener in seinem Eigentum stehender Immobilien.

Das Haus in Y hat deshalb im Zeitpunkt des Todes der Erblasserin als deren Familienheim nicht mehr in Betracht
kommen kénnen.

Steuerrecht Arbeitnehmer

1. Fahrtenbuchmethode: Treibstoffverbrauch darf geschatzt werden

Zeigt eine betriebliche Zapfsdule weder die abgegebene Treibstoffmenge noch den Preis an, diirfen die
Treibstoffkosten eines Dienstwagens im Rahmen der Fahrtenbuchmethode aus dem geschatzten Verbrauch des
Fahrzeugs abgeleitet werden.

Hintergrund

Ein Arbeitgeber versteuerte die private Dienstwagennutzung seiner Arbeitnehmer nach der Fahrtenbuchmethode.
Die hierfiir zugrunde gelegten Gesamtkosten der Fahrzeuge hatte er zwar weitgehend durch Belege nachgewiesen,
die angefallenen Treibstoffkosten konnte er aber nicht einzeln belegen. Denn die Fahrzeuge waren an einer
betrieblichen Zapfsdule betankt worden, die weder die abgegebene Treibstoffmenge noch den Preis angezeigt
hatte. Der Arbeitgeber griff daher zu einer Schatzung der Treibstoffkosten, indem er aus seinen Einkaufsrechnungen
den durchschnittlichen Treibstoffpreis errechnete und den Verbrauch der Fahrzeuge den Herstellerangaben
entnahm.

Das Finanzamt erachtete die Fahrtenbuchmethode als nicht anwendbar, weil die Gesamtkosten der Fahrzeuge nicht
belegmalig nachgewiesen waren. In der Folge flihrte es die Privatnutzungsversteuerung nach der 1 %-Methode
durch.
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MANDANTENINFORMATION

Entscheidung

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die glinstigere Fahrtenbuchmethode vorliegend
anwendbar war.

Die Finanzrichter waren der Ansicht, dass neben einem ordnungsgemall gefiihrten Fahrtenbuch auch der
erforderliche Belegnachweis fiir die Gesamtkosten der Kfz vorlag. Die Schatzung des konkreten Treibstoff-
verbrauchs stellte nach Gerichtsmeinung nur einen geringfligigen Mangel dar, der nicht zur Verwerfung der
Fahrtenbuchmethode fiihrte. Dem erforderlichen Nachweis der Aufwendungen wurde dadurch Genlige getan, dass
der Arbeitgeber die Einkaufsrechnungen fir den Treibstoff vorgelegt und den Treibstoffverbrauch aus dem
héchsten vom Fahrzeughersteller angegebenen Verbrauch pro Kilometer abgeleitet hatte.

Steuerrecht Privatvermogen

1. Kindergeld und Freibetrage: Gilinstigerprifung bei Steuerermafigungen

Leben die Eltern dauerhaft getrennt, kann die Ubertragung des Kinderfreibetrags und des Freibetrags fiir den
Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf nicht allein auf den Antrag eines Elternteils gestiitzt
werden.

Hintergrund

Der Klager erzielte im Jahr 2015 Entschadigungen, die aufgrund des Abgeordnetenstatuts des Europaischen
Parlamentes gezahlt wurden. Auf diesen Betrag erhob die Européische Union eine Gemeinschaftssteuer. Der Sohn
des Klagers wohnt seit 2010 bei der Mutter, die das Kindergeld bezieht. Die Eltern sind mittlerweile geschieden.
Den Kinderfreibetrag und den Freibetrag fiir den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA-
Freibetrag) nahm antragsgemaR der Klager in Hohe der auf beide Elternteile entfallenden Betrdge in Anspruch.

Bei der Veranlagung zur Einkommensteuer 2015 ergab die vom Finanzamt vorgenommene Giinstigerpriifung, dass
die gebotene steuerliche Freistellung des Existenzminimums des Kindes durch den Kindergeldanspruch vollstandig
bewirkt worden war. Im Einkommensteuerbescheid 2015 erfolgte deshalb kein Abzug der kindbedingten
Freibetrage.

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Es ging davon aus, dass die Glinstigerpriifung ohne Beriicksichtigung der
anzurechnenden EU-Steuer, der sonstigen SteuerermaRigungen und der Hinzurechnung des Kindergeldes erfolgen
muss.
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Entscheidung

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht zuriick. Das
Finanzgericht hat keine hinreichenden Tatsachenfeststellungen zu der Frage getroffen, ob der Klager zu Recht
den Kinderfreibetrag und den BEA-Freibetrag der Kindsmutter in Anspruch genommen hat.

Bei verheirateten, aber dauernd getrenntlebenden Elternteilen kann die Ubertragung des Kinderfreibetrags und
des Freibetrags fiir den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf von einem auf den anderen
Elternteil nicht allein auf den Antrag eines Elternteils gestiitzt werden.

Die Ubertragung des Kinderfreibetrags scheidet aus, wenn der Elternteil, dessen Freibetrag auf den anderen
Elternteil ibertragen werden soll, seiner Unterhaltspflicht im Wesentlichen nachgekommen ist.

Die Ubertragung des BEA-Freibetrags scheidet aus, wenn das Kind bereits volljihrig ist oder bei dem Elternteil,
dessen Freibetrag auf den anderen Elternteil (ibertragen werden soll, gemeldet ist.

Bei nicht zusammenveranlagten Elternteilen ist fiir die Glnstigerprifung dem Anspruch auf Kindergeld die Differenz
zwischen der Steuer nach dem Grundtarif auf das Einkommen ohne Abzug der Freibetrage und der Steuer nach
dem Grundtarif auf das Einkommen nach Abzug der Freibetrage gegentliberzustellen.

Fiihrt die Vergleichsrechnung zu dem Ergebnis, dass die Freibetragsgewahrung fiir den Steuerpflichtigen glinstiger
ist, ist die Hinzurechnung des Kindergeldanspruchs erst nach Anwendung der SteuerermaRBigungsvorschriften
durchzufiihren, mit der Folge, dass sich aus dem hinzugerechneten Kindergeldanspruch bei Anwendung der
Steuerermaligungsvorschriften kein zusatzliches Verrechnungspotenzial ergibt.

2. Kindergeld: Wann beginnt ein Studium, wann endet es?

Ein Studium beginnt erst, wenn AusbildungsmafBnahmen durchgefiihrt werden, und nicht schon mit der
Bewerbung fiir dieses Studium. Ein Studium endet, wenn alle erforderlichen Priifungsleistungen erbracht und
das Priifungsergebnis bekannt gegeben worden sind. Das kann auch online geschehen.

Hintergrund

Die Klagerin ist die Mutter ihrer Tochter A. Diese war ab Marz 2015 an einer Hochschule in einem
Masterstudiengang eingeschrieben. Nachdem ihr zunachst der erfolgreiche Abschluss miindlich mitgeteilt worden
war, stellte die Hochschule den Abschluss und die Abschlussnoten Ende Oktober 2016 online. Die Zeugnisse holte
A Ende November 2016 personlich im Prifungsamt ab.

Ab April 2017 war A fir ein weiteres Bachelorstudium an einer technischen Universitat eingeschrieben, fiir das sie
sich im Marz 2017 beworben hatte.

Die Familienkasse hob die Kindergeldfestsetzung ab November 2016 bis Februar 2017 auf.

Die Klage der Mutter vor dem Finanzgericht wurde zuriickgewiesen, da von November 2016 bis Februar 2017 kein
Anspruch auf Kindergeld bestand.
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MANDANTENINFORMATION

Entscheidung

Die Revision hatte ebenfalls keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Tochter A im Streitzeitraum
weder wegen einer bestehenden Berufsausbildung noch wegen einer Ubergangszeit zwischen 2
Ausbildungsabschnitten kindergeldrechtlich beriicksichtigt werden kann.

Ein Hochschulstudium beginnt noch nicht mit der Bewerbung fiir dieses Studium. Die Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz ist der Ausbildung selbst nicht gleichzusetzen. Denn zu diesem Zeitpunkt werden noch keine
ernsthaften und nachhaltigen Ausbildungsmafinahmen durchgefihrt.

Die Beendigung eines ernsthaft betriebenen und erfolgreich durchgefiihrten Hochschulstudiums setzt grundsatzlich
zum einen voraus, dass das Kind die letzte nach der einschlagigen Prifungsordnung erforderliche Prifungsleistung
erfolgreich erbracht hat. Zum anderen missen dem Kind samtliche Priifungsergebnisse bekannt gegeben worden
sein. Die Bekanntgabe erfordert regelmaRig, dass das Kind entweder eine schriftliche Bestatigung lber den
erfolgreichen Abschluss und die erzielten Abschlussnoten erhalten hat oder es muss jedenfalls objektiv in der Lage
gewesen sein, sich selbst eine solche schriftliche Bestatigung tber ein Online-Portal der Hochschule erstellen zu
kénnen. Die miindliche Mitteilung der Priifungsergebnisse ist regelmaRig nicht ausreichend.

Im vorliegenden Fall wurden der Abschluss und die Abschlussnoten im Masterstudiengang Ende Oktober 2016
online gestellt. Somit hatte A zu diesem Zeitpunkt objektiv die Moglichkeit, eine schriftliche Bestatigung tiber das
Erreichen des Abschlusses und die Abschlussnoten auszudrucken.

Das danach aufgenommene Bachelorstudium begann erst im April 2017, als AusbildungsmaRnahmen tatsachlich
stattfanden, und damit noch nicht mit der im Marz 2017 erfolgten Bewerbung. Die Voraussetzungen fir eine
Ubergangszeit lagen nicht vor. Die Zeit zwischen den Ausbildungsabschnitten umfasste die vollen Monate
November 2016 bis Marz 2017 und damit nicht maximal 4, sondern 5 Kalendermonate.

3. Wann der Trager einer Privatschule nicht mehr gemeinniitzig ist

Sind die Schulgebiihren einer Privatschule so hoch, dass trotz Stipendienangebots die Schiilerschaft sich nicht
mehr als Ausschnitt der Allgemeinheit darstellt, kann die Gemeinniitzigkeit aberkannt werden. Denn dann
fordert diese Schule mit dem Schulbetrieb nicht mehr die Allgemeinheit.

Hintergrund

Die Klagerin, eine GmbH, verfolgt nach ihrer Satzung den Zweck der Férderung der Erziehung, der Volks- und
Berufsbildung sowie der internationalen Gesinnung und des Volkerverstandigungsgedankens. Dieser
Satzungszweck soll insbesondere durch die Errichtung und den Betrieb einer internationalen Schule mit Englisch als
erster Unterrichtssprache als Ergdnzungsschule in privater Tragerschaft verwirklicht werden. Dabei wird nach der
Satzung bei mindestens 25 % der Schiler keine Sonderung nach den Besitzverhaltnissen der Eltern und der
Privatschulgesetze vorgenommen. Mit Bescheid aus dem Jahr 2014 stellte das Finanzamt fest, dass die Satzung der
Klagerin die satzungsmaBigen Voraussetzungen nach den §§ 51, 59, 60 und 61 AO erfiillt.

Die Klagerin Gibernahm ab dem Jahr 2014 als neue Tragergesellschaft die X-Schule. Die vorherige Tragergesellschaft
der Schule war als allgemeinbildende internationale Erganzungsschule anerkannt. Die Anerkennung der vorherigen
Tragergesellschaft ging auf die Klagerin lber.
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Die Klagerin erhob Schulgebiihren zwischen ca. 11.000 EUR und 17.000 EUR pro Jahr zzgl. Verwaltungsgebiihren
von jahrlich 400 EUR. Dazu kamen noch einmalig anfallende Einschreibegebiihren i. H. v. 3.000 EUR bis 7.000
EUR.

Begabten Schiilern aus Familien mit bestimmten Einkommen bot die Kldgerin Stipendien an. Voraussetzung war
eine hinreichende akademische Qualifikation des Schilers, die die Klagerin anhand schriftlicher Unterlagen
(Zeugnisse, Empfehlungen etc.) sowie mit einem Aufnahmetest Uberpriifte.

Das Finanzamt versagte die Anerkennung der Gemeinniitzigkeit. Die Klage wurde vom Finanzgericht
abgewiesen.

Entscheidung
Auch die Revision der Klagerin hatte keinen Erfolg.

Die Klagerin ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs nicht als gemeinniitzig anzuerkennen. Die Tatigkeit der
Klagerin ist nicht darauf gerichtet, die Allgemeinheit zu férdern, weil sie aufgrund der Héhe des Schulgeldes und
des konkreten Stipendienangebots einen Kreis von Schilern fordert, der nicht mehr die Allgemeinheit
reprasentiert.

Von einer Férderung der Allgemeinheit kann nur dann ausgegangen werden, wenn im Grundsatz jedermann freien
Zutritt zur Korperschaft hat, die Mitglieder sich dementsprechend zumindest als Ausschnitt der Allgemeinheit
darstellen. Gemeinnuitzigkeitsschadlich sind daher Verpflichtungen zur Zahlung von laufenden Beitragen,
Aufnahmebeitragen und Umlagen, deren Hohe eine Reprasentation der Allgemeinheit im Mitgliederbestand nicht
mehr gewahrleistet.

Bei einer Stipendiatenquote von weniger als 10 % waren Kinder aus Haushalten, bei denen von vornherein
auszuschliefRen ist, dass sie die Kosten fir den Schulbesuch aus eigener Kraft tragen kdnnen, schon aufgrund des
Verhaltnisses von Schulgebiihren und Einkommensverteilung in jedem Fall bereits um etwa das 5-Fache
unterreprasentiert.
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Steuerrecht Unternehmer

1. AuBenpriifung: Wann und wie eine andere Finanzbehorde beauftragt werden
darf

Beauftragt das zustdndige Finanzamt ein anderes Finanzamt mit der Durchfiihrung einer AuBenpriifung,
handelt es sich hierbei um eine Ermessensentscheidung.

Hintergrund

Der Klager ist selbststandiger Steuerberater. Das fiir ihn zustandige Finanzamt J beauftragte das Finanzamt U, beim
Klager eine AuBenprifung durchzufiihren. Finanzamt U erliel8 eine Priifungsanordnung. Der Klager begriindet seine
Klage insbesondere damit, dass nicht ersichtlich ist, warum gerade das Finanzamt U mit der Prifung beauftragt
wurde. Im Bezirk dieses Finanzamts betreut er deutlich mehr Mandate als in den umliegenden Finanzamtern. Die
Beauftragung gerade des Finanzamts U muss seiner Ansicht nach im Rahmen des Ermessens gewrdigt werden.

Entscheidung

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Beauftragung des Finanzamts U mit der Durchfiihrung
der AuRenprifung durch das Finanzamt J ermessensfehlerhaft war.

Sowohl der Erlass einer Prifungsanordnung als auch die Entscheidung, eine andere Finanzbehdrde mit der
AuRenpriifung zu beauftragen, ist eine Ermessensentscheidung. Das Finanzamt J Ubte vorliegend zwar sein
EntschlieBungsermessen, eine andere Finanzbehorde mit der AuRenprifung zu beauftragen, fehlerfrei aus.

Allerdings stellte das Finanzamt J keine Erwagungen dazu an, aus welchen Griinden gerade das Finanzamt U mit
der Durchfiihrung der AuRenprifung beauftragt wurde. Im Rahmen dieses Auswahlermessens hatten die Umstande
des Falls gewiirdigt werden miissen. Zu den hier zu berticksichtigenden Umstanden kdnnten die raumliche Nahe,
die Zugehorigkeit des zu prifenden Steuerpflichtigen zu einem Unternehmensverbund oder Konzern oder die
Anwesenheit besonders geschulter Bediensteter im zu beauftragenden Finanzamt gehoren.
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MANDANTENINFORMATION

2. Erbauseinandersetzung und GbR-Griindung: Sind Griindungskosten als
Sonderwerbungskosten abziehbar?

Wird im Rahmen einer Erbauseinandersetzung eine neue Gesellschaft gegriindet, kénnen damit in
Zusammenhang stehende Aufwendungen sofort abziehbare Sonderwerbungskosten darstellen.

Hintergrund

Eine Erbengemeinschaft vermietete mehrere Eigentumswohnungen und erzielte daraus Einkiinfte aus Vermietung
und Verpachtung. Im Testament der Verstorbenen war angeordnet, dass einige der Eigentumswohnungen in eine
neu zu griindende GbR einzubringen sind. Eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft war ausgeschlossen.
Davon abweichend regelte jedoch die Erbengemeinschaft, dass die Immobilien in eine neu zu griindende
Bruchteilsgemeinschaft eingebracht werden und dass eine Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft zulassig
sein sollte. Ein Beteiligter, der die Kosten u.a. fiir den Notar Glbernommen hatte, wollte diese als Werbungskosten
geltend machen. Das Finanzamt lehnte den Abzug als Sonderwerbungskosten ab, da die Aufwendungen das Ziel
hatten, die Miterbengemeinschaft auseinanderzusetzen. Dagegen wendet sich der Beteiligte mit seiner Klage.

Entscheidung

Das Finanzgericht entschied, dass auch bei einem unentgeltlichen Erwerb anfallende Aufwendungen als
Anschaffungsnebenkosten zu werten und im Wege der AfA abziehbar sind. Da im vorliegenden Fall jedoch die
Aufwendungen fiir die Erbauseinandersetzung mit anschlieBender Neugriindung einer Gemeinschaft der Sicherung
und Erhaltung der Einnahmen aus Vermietung dienten, kommt ein sofortiger Abzug als Werbungskosten in
Betracht. Die Griindungskosten hatten nicht primar einer Erbauseinandersetzung gedient, sondern der
Uberfiihrung der Wirtschaftsgiiter aus dem Verbund der Erbengemeinschaft und hélftigen Miteigentumsanteile in
einen einheitlichen Verbund der neuen Bruchteilsgemeinschaft. Ein Werbungskostenabzug scheidet jedoch
insoweit aus, als die Aufwendungen auf ein nicht zur Vermietung anstehendes Objekt sowie ein zu eigenen
Wohnzwecken eines Beteiligten genutztes Objekt entfallen.

3. Gliihweinstand und Kurbetrieb: Liegt ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art vor?

Unterhialt eine Gemeinde einen Kurbetrieb und betreibt sie einen von ihr zu Werbezwecken betriebenen
Verkaufsstand, kénnen diese Betriebe gleichartige Betriebe gewerblicher Art sein. Eine Zusammenfassung als
einheitlicher Betrieb gewerblicher Art ist damit moglich.

Hintergrund

Eine Kurort-Gemeinde unterhielt einen Regiebetrieb "Kurbetrieb". Darliber hinaus unterhielt sie auf dem
Weihnachtsmarkt einer anderen Gemeinde einen Gliihweinstand. Der Gewinn daraus wurde vom Finanzamt als
"Betrieb gewerblicher Art Glihweinstand" der Besteuerung unterworfen. Mit ihrer Klage macht die Gemeinde
geltend, dass der Glihweinstand kein eigenstdndiger Betrieb gewerblicher Art ist. Vielmehr war dort vor allem
Werbung fir den Kurbetrieb und den Tourismus unternommen worden. Doch selbst wenn 2 Betriebe gewerblicher
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Art vorliegen sollten, kdnnten diese zusammengefasst und damit der Gewinn mit dem Verlust des Kurbetriebs
verrechnet werden.

Entscheidung

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Zwar ergaben sich aus den Verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt
erhebliche Gewinne. Trotzdem kann u. U. dennoch eine Zusammenfassung mit dem Kurbetrieb erfolgen und
damit ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art besteuert werden. Entscheidend war, dass die Gemeinde den
Gluhweinstand mit dem Werbeziel, Touristen auf den Kurort aufmerksam zu machen, unterhalten hatte.
Tatsachlich wurde dort fiir den Fremdenverkehr Werbung gemacht, insbesondere wurden Prospekte verteilt,
ein Gewinnspiel veranstaltet und ein Weihnachtsbaum gespendet. Darliber hinaus war es dem Kurbetrieb als
Regiebetrieb rechtlich nicht erlaubt, einen Verkaufsstand zu betreiben, allein mit dem Ziel, einen Gewinn zu
erwirtschaften und mit privaten Gewerbebetrieben im Wettbewerb zu stehen.

Nach standiger Rechtsprechung ist eine Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher Art moglich, wenn sie
gleichartig sind oder einander erganzen. Auch wenn zwischen mehreren Betrieben nach dem Gesamtbild der
tatsachlichen Verhaltnisse objektiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem
Gewicht besteht, kann eine Zusammenfassung erfolgen. Eine solche Gleichartigkeit der beiden Betriebe
gewerblicher Art bejahte das Finanzgericht im vorliegenden Fall.

4. Schadensersatzleistung als Sonderbetriebseinnahme steuerpflichtig?

Erhdlt ein Mitunternehmer eine Schadensersatzleistung aus einer Prospekthaftung, ist diese steuerpflichtig.
Dabei kann ein VerauBBerungsgewinn oder ein laufender Sonderbetriebsgewinn vorliegen.

Hintergrund

Der Klager war als Kommanditist an der gewerblich tatigen A-GmbH & Co. KG (A-KG) beteiligt. Diese Beteiligung
hatte ihm die B-AG vermittelt. Dabei war ein Fondsprospekt verwendet worden, den die C-GmbH erstellt hatte. Der
Klager erstritt Schadensersatzleistungen gegen die C-GmbH wegen fehlerhafter Angaben in dem Fondsprospekt.
Der Schadensersatz wurde dem Klager Zug um Zug gegen Abtretung seiner samtlichen Anspriiche aus der
Beteiligung an der A-KG zugesprochen. Daraufhin fertigte der Klager zufolge eine Abtretungsanzeige hinsichtlich
seiner Anteile an der A-KG und sandte diese an die C-GmbH. 2011 wurde die Léschung der A-KG in das
Handelsregister eingetragen.

Das Finanzamt erlieR fiir die A-KG einen Bescheid Uber die gesonderte und einheitliche Feststellung von Einkiinften
aus Gewerbebetrieb fiir das Streitjahr 2010. Fiir den Klager stellte es dabei einen Sonderbetriebsgewinn fest. Dabei
ging es u.a. von Sonderbetriebseinnahmen in Hohe der Schadensersatzleistung aus. Der Klager vertrat dagegen die
Ansicht, dass der erhaltene Schadensersatz nicht einkommensteuerbar war.

Das Finanzgericht gab dem Klager recht. Die Leistung war auf Grundlage einer Schadigung gezahlt worden, die noch
vor Begriindung der Mitunternehmerstellung erfolgte. Die Schadensersatzleistung war nicht steuerbar, da sie unter
keine der Einkunftsarten des EStG fiel.
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MANDANTENINFORMATION

Entscheidung

Die Revision des Finanzamts hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die
Sache an das Finanzgericht zuriick. Das Finanzgericht war rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass der dem Klager
gewadhrte Schadensersatz aulRerhalb des einkommensteuerbaren Bereichs lag.

Erhdlt ein Mitunternehmer eine Leistung zum Ersatz eines Schadens, ist die erhaltene Leistung als
Sonderbetriebseinnahme zu behandeln, wenn das schadenstiftende Ereignis mit der Stellung als Mitunternehmer
zusammenhangt. Dementsprechend sind Schadensersatzleistungen, die ein Mitunternehmer auf Grundlage einer
Prospekthaftung erhalt, durch seine Beteiligung an der Mitunternehmerschaft veranlasst.

Erhalt der Mitunternehmer eine Schadensersatzleistung aus Prospekthaftung Zug um Zug gegen Ubertragung der
Beteiligung an der Personengesellschaft, stehen der Anspruch des Mitunternehmers auf Schadensersatzleistung
und der Anspruch des Schadensersatzverpflichteten auf Ubertragung der Gesellschaftsanteile wirtschaftlich in
einem vergleichbar engen Zusammenhang wie im Fall einer VerauBerung der Anteile durch den Mitunternehmer
an den Schadensersatzverpflichteten. Deshalb ist der Vorgang ebenso zu behandeln wie die VerdaulRerung eines
Mitunternehmeranteils.

Erhalt der Mitunternehmer die Schadensersatzleistung aus Prospekthaftung Zug um Zug gegen die Abtretung von
Anspriichen, die nicht der Ubertragung der Beteiligung selbst entsprechen, kann dadurch ein laufender
Sonderbetriebsgewinn entstehen. Auch in diesem Fall liegt ein VerduRerungsgeschift vor, denn die Ubertragung
(Abtretung) soll nicht unentgeltlich erfolgen und der Ubertragende erhilt mit der Ubertragung vom
Ubertragungsempfinger Leistungen. Aus diesem Vorgang entsteht allerdings ein laufender Sonderbetriebsgewinn
und kein VerduRerungsgewinn, da Gegenstand der Ubertragung kein Mitunternehmeranteil ist.

Die bisherigen Feststellungen des Finanzgerichts reichen nicht aus, um zu entscheiden, ob Gegenstand des
zivilgerichtlichen Urteils die Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz Zug um Zug gegen Ubertragung der
Kommanditbeteiligung selbst war oder zur Zahlung Zug um Zug gegen die Abtretung von Anspriichen, die nicht der
Ubertragung der Beteiligung selbst entsprechen, und ob der Klager die entsprechende Leistung im Streitjahr bereits
tatsachlich erbracht hat. Diese Feststellungen muss das Finanzgericht nachholen.

5. Steuererkldrung: Wann auf die elektronische Ubermittlung verzichtet werden kann

Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann das Finanzamt auf eine elektronische Ubermittlung der Steuererklirung
verzichten. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Steuerpflichtigen die elektronische Erkldrungsabgabe
wirtschaftlich oder persénlich nicht zumutbar ist.

Hintergrund

Die Klagerin ist eine GmbH und erzielt seit 2013 keine nennenswerten Umsatze. Im Jahr 2019 erwirtschaftete sie
einen Verlust von 256 EUR. Ausweislich ihrer Bilanz verfligte sie am 31.12.2019 im Wesentlichen lber ein Guthaben
von rund 20.000 EUR. Die Klagerin reichte die Steuererklarungen fir 2019 per Telefax beim Finanzamt ein. Eine
elektronische Ubermittlung der Erklarungen war nicht méglich, da sie nicht tiber die erforderlichen Einrichtungen
verfligte und wegen der Ertragslage war es auch nicht moglich, solche anzuschaffen.

Das Finanzamt lehnte den Antrag der Klagerin, die Steuererklarungen papierférmig abgeben zu diirfen, ab. Es war
der Ansicht, dass keine wirtschaftliche Unzumutbarkeit gegeben war, weil die Klagerin elektronisch erstellte
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Schreiben und auch die Steuererklarungen an das Finanzamt faxen konnte. Die Erklarungen kdnnten zudem tber
das Elster-Online-Portal kostenlos an das Finanzamt ibermittelt werden. Wegen des Bankguthabens war die
Beschaffung der erforderlichen Hard- und Software auch zumutbar.

Entscheidung

Die Klage hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass die Klagerin einen Anspruch darauf hat, dass das
Finanzamt auf die elektronische Ubermittlung der Steuererkldrungen verzichtet. Zur Vermeidung unbilliger
Harten kann auf die elektronische Ubermittlung verzichtet werden. Einem entsprechenden Antrag ist zu
entsprechen, wenn die unbillige Harte darin besteht, dass dem Steuerpflichtigen die elektronische
Erklarungsabgabe wirtschaftlich oder persdnlich nicht zumutbar ist. Diesbezliglich besteht fiir das Finanzamt
kein Ermessensspielraum.

Im vorliegenden Fall war die elektronische Ubermittlung der Steuererklidrungen aus wirtschaftlichen Griinden
unzumutbar, weil die Kosten fiir die Schaffung und Erhaltung der technischen Voraussetzungen zur elektronischen
Abgabe der Steuererklarungen in keinem wirtschaftlich sinnvollen Verhaltnis mehr zu dem Betrieb der Klagerin
standen. Bei den Zumutbarkeitserwagungen muss unbertcksichtigt bleiben, ob die Klagerin unentgeltlich auf etwa
bei ihrem Geschaftsflihrer oder bei einem befreundeten Unternehmen vorhandene Technik zuriickgreifen kann. Zu
bericksichtigen ist nicht nur der Aufwand, der fir die Einrichtung, sondern auch fir die Unterhaltung der
Datenferniibertragungsmoglichkeit erforderlich ware. Daneben fallen zusatzlich zu den Kosten fir die Anschaffung
eines PC bzw. eines Notebooks sowie evtl. erforderlicher Zusatzgerate zzgl. deren Wartung, auch die Kosten fir
etwa erforderliche Software und die Unterhaltung eines Internetzugangs an. Hierflir waren schatzungsweise
mindestens 1.500 EUR erforderlich.
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Schlecht und Partner
Wirtschaftspriifer Steuerberater
Miinchen

Barer Str. 7
80333 Miinchen

Tel.: +49 (0)89 24 29 16 — 0
Fax: +49 (0)89 24 29 16 — 99

info@schlecht-partner.de
www.schlecht-partner.de

Im Herzen der bayerischen Landeshauptstadt haben wir unseren Sitz in der Barer Str. 7, 80333 Miinchen. Unser Biiro liegt im Zentrum
Miinchens zwischen dem Karlsplatz (Stachus) und dem Karolinenplatz.

Von Miinchen aus beraten wir bundesweit Unternehmer, Unternehmen und Privatpersonen in allen betriebswirtschaftlichen und
steuerlichen Belangen und priifen mittelstédndische Unternehmen zu den unterschiedlichsten Anldssen.

SCHLECH'T UND PARTNER
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BOORBERG ¢ SCHLECHT ¥ COLLEGEN

STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT MBH

Seit 2014 haben wir unsere Niederlassung in Stuttgart eréffnet und haben 2017 im Herzen von Stuttgart unsere neuen Rdumlichkeiten bezogen. Sie finden
uns jetzt am Maildnder Platz 25, 70173 Stuttgart. Vom Zentrum Stuttgarts betreuen wir mittelsténdische Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen
ganzheitlich in Fragen der Betriebswirtschaft, der Finanzierung wie auch in steuerlichen Fragestellungen.

Unsere von Stuttgart aus betreute Mandantschaft ist im ganzen Bundesgebiet ansdssig. Auch betreuen wir ausléndische Mandanten mit Investitionen in

Deutschland.
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	1. Zur Drittwirkung der gegen eine Organgesellschaft ergangenen Steuerfestsetzung
	Ist eine Steuerfestsetzung für eine Organgesellschaft ergangen, hat diese Drittwirkung. Das hat zur Folge, dass der Organträger keinen Vorsteuerabzug aus Eingangsleistungen geltend machen kann, die von Dritten über die Organgesellschaft bezogen wurden.
	1. Installation einer Photovoltaikanlage: Vorsteuerabzug auch für Dachreparatur?
	Muss ein Dach, auf dem eine Photovoltaikanlage installiert ist, repariert werden, kann aus den Rechnungen nicht der volle Vorsteuerabzug geltend gemacht werden, sondern nur der unternehmerische Nutzungsanteil.
	1. Erbschaftsteuer: Steuerbefreiung für Familienheim gilt nur für 1 Objekt
	Die Steuerbefreiung für ein Familienheim gilt nur für eine Wohnung, die der Erblasser bis zu seinem Tod selbst genutzt hat. Sie kann nicht für andere Wohnungen, in denen der Erblasser früher einmal gelebt hat, in Anspruch genommen werden.
	1. Fahrtenbuchmethode: Treibstoffverbrauch darf geschätzt werden
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	1. Kindergeld und Freibeträge: Günstigerprüfung bei Steuerermäßigungen
	Leben die Eltern dauerhaft getrennt, kann die Übertragung des Kinderfreibetrags und des Freibetrags für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf nicht allein auf den Antrag eines Elternteils gestützt werden.
	2. Kindergeld: Wann beginnt ein Studium, wann endet es?
	Ein Studium beginnt erst, wenn Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt werden, und nicht schon mit der Bewerbung für dieses Studium. Ein Studium endet, wenn alle erforderlichen Prüfungsleistungen erbracht und das Prüfungsergebnis bekannt gegeben worden sind...
	3. Wann der Träger einer Privatschule nicht mehr gemeinnützig ist
	Sind die Schulgebühren einer Privatschule so hoch, dass trotz Stipendienangebots die Schülerschaft sich nicht mehr als Ausschnitt der Allgemeinheit darstellt, kann die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. Denn dann fördert diese Schule mit dem Schulbetr...
	1. Außenprüfung: Wann und wie eine andere Finanzbehörde beauftragt werden darf
	Beauftragt das zuständige Finanzamt ein anderes Finanzamt mit der Durchführung einer Außenprüfung, handelt es sich hierbei um eine Ermessensentscheidung.
	2. Erbauseinandersetzung und GbR-Gründung: Sind Gründungskosten als Sonderwerbungskosten abziehbar?
	Wird im Rahmen einer Erbauseinandersetzung eine neue Gesellschaft gegründet, können damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen sofort abziehbare Sonderwerbungskosten darstellen.
	3. Glühweinstand und Kurbetrieb: Liegt ein einheitlicher Betrieb gewerblicher Art vor?
	Unterhält eine Gemeinde einen Kurbetrieb und betreibt sie einen von ihr zu Werbezwecken betriebenen Verkaufsstand, können diese Betriebe gleichartige Betriebe gewerblicher Art sein. Eine Zusammenfassung als einheitlicher Betrieb gewerblicher Art ist d...
	4. Schadensersatzleistung als Sonderbetriebseinnahme steuerpflichtig?
	Erhält ein Mitunternehmer eine Schadensersatzleistung aus einer Prospekthaftung, ist diese steuerpflichtig. Dabei kann ein Veräußerungsgewinn oder ein laufender Sonderbetriebsgewinn vorliegen.
	5. Steuererklärung: Wann auf die elektronische Übermittlung verzichtet werden kann
	Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann das Finanzamt auf eine elektronische Übermittlung der Steuererklärung verzichten. Dies gilt insbesondere dann, wenn dem Steuerpflichtigen die elektronische Erklärungsabgabe wirtschaftlich oder persönlich nicht zum...

